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Jugendstrafrechtspraxis in Sachsen aus Sicht der Rückfallforschung und daraus abzuleitende Arbeitsaufträge für die Praxis
Wolfgang Heinz

I. 
Jugendstrafrechtliche Sanktionierungspraxis in Sachsen 
1.
Einordnung der Sanktionierungspraxis in Sachsen im Ländervergleich

Als zentrale Vergleichsgrößen für die Einordnung der jugendstrafrechtlichen Sanktionierungspraxis in Sachsen werden im Folgenden als Indikatoren herangezogen:

Einbeziehung der Heranwachsenden in das JGG 
Gebrauch der Diversionsmöglichkeiten des JGG

Formelle Sanktionen nach ihrer Art, insbesondere stationäre Sanktionen nach ihrer Dauer. 

Die Strafrechtspflegestatistiken erlauben allerdings nur eine begrenzte Differenzierung.
 Im Länder​vergleich kann insbesondere die systematische Verzerrung der Verurteiltenpopulation durch die in unterschiedlich hohem Maße erfolgende Ausfilterung durch Diversion nur unzulänglich berücksichtigt werden. Denn die in der Staatsanwaltschaftsstatistik nachgewiesenen Daten zu den Erledigungstatbeständen sind nicht nach Beschuldigtenalter differenziert, die Straftaten(gruppen) sind für Vergleiche zu grob. 

2.
Einbeziehung der Heranwachsenden in das JGG

Im Vergleich mit den anderen Bundesländern weist Sachsen – Berichtsjahr 2008 – eine unterdurchschnittlich hohe Rate der Einbeziehung Heranwachsender in das JGG auf. Dies gilt sowohl für Straftaten ohne Straßen​verkehrsvergehen (vgl. Schaubild 1) als auch für Straftaten im Straßenverkehr (vgl. Schaubild 2). Entscheidend hierfür ist vor allem die zurück​haltende Praxis der Einbeziehung bei Massendelikten, wie Diebstahl. Denn bei schweren Formen der Kriminalität, wie Raub und räub. Erpressung, befindet sich Sachsen durchaus im Mittelfeld.

Schaubild 1:
Die Einbeziehung der Heranwachsenden in das Jugendstrafrecht nach Ländern 2008. Straftaten insgesamt ohne Straßenverkehrsvergehen. Anteile der nach Jugend​strafrecht und der nach allgemeinem Strafrecht verurteilten Heranwachsenden, bezogen auf verurteilte Heranwachsende insgesamt 
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Datenquellen: 
Strafverfolgungsstatistik

Schaubild 2:
Die Einbeziehung der Heranwachsenden in das Jugendstrafrecht nach Ländern 2008. Straftaten im Straßenverkehr.
 Anteile der nach Jugend​strafrecht und der nach allgemeinem Strafrecht verurteilten Heranwachsenden, bezogen auf verurteilte Heranwachsende insgesamt 
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Datenquellen: 
Strafverfolgungsstatistik

3.
Jugendstrafrechtliche Diversionspraxis 

Hinsichtlich des Gebrauchs der Diversionsmöglichkeiten des JGG liegt Sachsen (vgl. Schaubild 3) mit einer Diversionsrate von 71% im Mittelfeld (bundesweiter Durchschnit: 70%). Freilich fällt auf, dass
der Anteil der nicht-intervenierenden Diversion (§ 45 I JGG) deutlich unterdurchschnittlich häufig, 
während der Anteil der Einstellungen gem. § 45 II JGG überdurchschnittlich hoch ist.

Schaubild 3:
Informell Sanktionierte nach Jugendstrafrecht nach Ländern 2008
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Datenquellen: 
Staatsanwaltschaftsstatistik, Strafverfolgungsstatistik

Der Gesetzgeber des JGG 1990 ging davon aus, dass gerade bei jungen Menschen in weitaus ge​rin​gerem Maße als bislang angenommen ein über den Kontakt mit Polizei, Jugendgerichtshilfe und Staatsanwaltschaft hinausgehender Interventionsbedarf besteht: „Für einen nicht unerheb​lichen Teil der leichteren Jugendkriminalität stellt das abweichende Verhalten junger Menschen eine eher normale Erscheinung dar, die nicht als Symptom einer beginnenden oder möglichen kri​mi​nellen Verwahrlosung beurteilt werden und die keinerlei über die Entdeckung der Tat und über den Kontakt mit Polizei, Jugendgerichtshilfe und Staatsanwaltschaft hinausgehende Folgen nach sich ziehen muß. Der Interventionsbedarf erscheint in solchen Fällen wesentlich geringer als bis​her (üblicherweise) noch angenommen wird.“
 Entgegen dieser Auffassung wird in nicht weni​gen Ländern weiterhin ein – weder durch die jugendkriminologische noch durch die Wirkungs​forschung begründeter - Interventionsbedarf angeommen. Zu diesen Ländern zählt auch Sachsen.  

Auffallend ist vor allem, dass in Sachsen, aber auch in einigen anderen Ländern, im allgemeinen Strafrecht relativ häufiger „folgenlos“ (gem. §§ 153, 153b StPO) eingestellt als im Jugendstrafrecht gem. §45 I JGG (vgl. Schaubild 4). 

Schaubild 4:
Informell Sanktionierte nach Jugendstrafrecht und nach allgemeinem Strafrecht nach Ländern 2008
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4.
Formelle jugendstrafrechtliche Sanktionen 

Unter den formellen, also durch Urteil verhängten Sanktionen zeigt sich im Bundesdurchschnitt (vgl. Schaubild 5): 

· Es dominieren mit Anteilen von 83,1% (insgesamt) bzw. 93,1% (schwerste Sanktion) die ahndenden und auf die Weckung von Unrechtseinsicht abzielenden Sanktionen (Zuchtmittel, Jugendstrafe), nicht so sehr helfende, stützende oder chancenverbessernde Maßnahmen. 

· Auf Erziehungsmaßregeln (die Strafverfolgungsstatistik enthält keine weitere Differenzierung) entfielen 2008 16,9% aller verhängten formellen Sanktionen, aber nur 6,9% der schwersten Sanktionen, d.h. fast zwei von drei Erziehungsmaßregeln wurden in Kombination mit anderen, schwereren Sanktionen (Zuchtmittel oder Jugendstrafe) verhängt. 

· Zwar können die neuen ambulanten Maßnahmen, ausgenommen sozialer Trainingskurs, auch im Rahmen von Diversion angeregt/auferlegt werden. Praxisberichte zeigen aber, dass auch hier sozialpädagogisch nicht betreute Arbeitsauflagen dominieren.

Schaubild 5:
Schwerste und insgesamt nach Jugendstrafrecht verhängte Sanktionsart. Anteile bezogen auf verhängte Sanktionen bzw. Verurteilte. Deutschland 2008
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Datenquellen: 
Strafverfolgungsstatistik

In Sachsen ergibt sich ein geringfügig anderes Bild (vgl. Schaubild 6): 
· Auch hier dominieren, etwas abgeschwächt gegenüber dem Bundesdurchschnitt, mit Anteilen von 78,5% (insgesamt) bzw. 90,2% (schwerste Sanktion) die ahndenden und auf die Weckung von Unrechtseinsicht abzielenden Sanktionen (Zuchtmittel, Jugendstrafe). 

· Es werden zwar mit 21,5% aller verhängten formellen Sanktionen mehr Erziehungsmaßregeln verhängt als im Bundesdurchschnitt, aber auch hier wurde gut jede zweite Erziehungsmaßregel in Kombination mit anderen, schwereren Sanktionen (Zuchtmittel oder Jugendstrafe) verhängt. Als alleinige Sanktion entfielen auf diese Sanktionsart nur 9,8%. 
Schaubild 6:
Schwerste und insgesamt nach Jugendstrafrecht verhängte Sanktionsart. Anteile bezogen auf verhängte Sanktionen bzw. Verurteilte. Sachsen 2008
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Datenquellen: 
Strafverfolgungsstatistik

Bei diesem Vergleich wird vorausgesetzt, dass die Bezugsgröße, hier: die absolute Zahl der Verurteilten, vergleichbar ist. Dies ist aber weder im zeitlichen Längsschnitt- noch im regionalen Querschnittsvergleich zutreffend. Denn durch Diversion werden leichte und mittelschwere Formen der Kriminalität der Verurteilung entzogen, d.h. je höher die Diversionsrate ist, desto höher dürfte auch der Anteil der "schweren" Fälle unter den Verurteilten sein, für die wiederum eher eine freiheitsentziehende Sanktionen als "erforderlich" erachtet wird. Ein Gedankenexperiment kann das Gemeinte verdeutlichen: Angenommen, in einem Land würden die Staatsanwaltschaften durch eine Diversionsrichtlinie angewiesen, alle Ermittlungsverfahren gem. § 45 JGG einzustellen, die mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zu einer stationären Sanktion führen. Der Anteil der stationären Sanktionen an allen durch Urteil verhängten Sanktionen würde dementsprechend in diesem Land dramatisch steigen. Der Vergleich – auf der Grundlage der Verurteiltenzahlen – würde eine weit überdurchschnittliche Härte der Sanktionierung belegen. Dieser Schluss wäre freilich verfehlt, weil es sich in dem gedachten Beispiel nur um einen Ausfilterungseffekt handelt, der weitaus stärker als in anderen Ländern ist. Diese extreme Situation gibt es zwar nicht, gleichwohl bestehen erheb​liche Unterschiede zwischen den Ländern. Die Spannweite der jugendstrafrechtlichen Diversions​rate
 reicht von 59 (Saarland) bis 88 (Bremen); Sachsen liegt mit 71 leicht über dem Bundes​durchschnitt. Ein Ländervergleich ist deshalb nur bei einer vergleichbaren Bezugsgröße möglich; diese können nicht die Verurteilten sein, sondern – auch dies nur eine Annäherung – die Gesamtheit der (informell und formell) Sanktionierten.

Bei der deshalb gebotenen Bezugnahme auf die Gesamtzahl der Sanktionierten zeigt sich (vgl. Schaubild 7 und 8), dass Sachsen 
zu den Ländern mit der niedrigsten Internierungsrate
 zählt (5,0%; BRD ohne Sachsen: 7,4%), und zwar als Folge einer zurückhaltenden Verhängung von Jugendarrest (2,5%; BRD ohne Sachsen: 5,5%), die nur teilweise durch einen überdurchschnittlich hohen Anteil unbedingter Jugendstrafen (2,5%; BRD ohne Sachsen: 1,8%) ausgeglichen wird,

zu den Ländern mit einer überdurchschnittlich hohen Rate von Erziehungsmaßregeln gehört, die als schwerste Sanktion verhängt werden (2,8%; BRD ohne Sachsen: 2,0%),

zu den Ländern zählt, in denen überdurchschnittlich häufig bedingte Jugendstrafen verhängt werden (4,2%, BRD ohne Sachsen: 3,0%) mit der Folge, dass der Anteil der insgesamt verhängten Jugendstrafen und Jugendarreste nur noch geringfügig unter dem Durchschnitt der anderen Länder liegt (9,2%, BRD ohne Sachsen: 10,3%).
Schaubild 7:
Formelle Sanktionen nach Art und Häufigkeit. Anteile bezogen auf (formell oder informell) Sanktionierte. 2008 
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Datenquellen: 
Staatsanwaltschaftsstatistik, Strafverfolgungsstatistik

Schaubild 8:
Jugendarrest und unbedingte Jugendstrafen nach der Dauer. Anteile bezogen auf (formell oder informell) Sanktionierte. 2008 
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Datenquellen: 
Staatsanwaltschaftsstatistik, Strafverfolgungsstatistik

Im Vergleich mit den anderen Bundesländern weist Sachsen allerdings – erneut bezogen auf Sanktionierte insgesamt – eine weit überdurchschnittlich hohe Rate unbedingter Jugendstrafen auf (vgl. Schaubild 9). Im Schnitt der anderen Bundesländer kommen auf 100 Sanktionierte 1,8 zu unbedingter Jugendstrafe Verurteilte in Sachsen sind es 2,5.
Deutliche Unterschiede bestehen auch hinsichtlich des Anteils der unbedingten Jugendstrafen von mehr als 2 Jahren. Nur Bayern, Berlin, Sachsen-Anhalt und Thüringen weisen ähnlich hohe Werte auf. Die Wahrscheinlichkeit, zu einer Jugendstrafe von mehr als 2 Jahren verurteilt zu werden, ist in Sachsen z.B. 2,5mal höher als in Hessen.
Schaubild 9:
Unbedingte Jugendstrafen nach der Dauer. Anteile bezogen auf (formell oder informell) Sanktionierte. 2008 
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Datenquellen: 
Staatsanwaltschaftsstatistik, Strafverfolgungsstatistik

II. 
Was wirkt, was wirkt nicht? 

1. 
Ergebnisse der Legalbewährungsstudie 1994
Bis vor Kurzem stützte sich in Deutschland das empirische Wissen über Rückfallraten nach einzelnen Sanktionen lediglich auf einzelne, zumeist örtlich, zeitlich und deliktsspezifisch beschränkte Untersuchungen zu einzelnen Sanktionen.
 Erst mit der 2003 veröffentlichten Legalbewährungsstudie für das Bezugsjahr 1994
 liegen Befunde über die Rückfallraten hinsicht​lich sämtlicher förmlicher Sanktionen vor.
 Folgendes Ergebnis wurde festgestellt (vgl. Schaubild 10): 
1. Entgegen Alltagsvorstellungen – einmal kriminell, immer kriminell – ist Rückfälligkeit die Ausnahme, nicht die Regel. Nur ein gutes Drittel aller Verurteilten wurde innerhalb von vier Jahren überhaupt erneut justiziell registriert. 

2. Die Rückfallraten sind – ebenso wie die Kriminalitätsbelastung – alters​ab​hän​gig recht ungleich verteilt. Junge Menschen weisen eine deutlich höhere Kriminali​täts​belastung auf als Erwach​sene. Erwartungs​gemäß sind deshalb auch die Rückfallraten junger Menschen deutlich höher als die von Erwachsenen. 

· Die Rückfallraten nehmen in der Tendenz mit der Schwere der Sanktion zu: Je härter die verhängte Sanktion, desto höher die Rückfallraten, was freilich nur als deskriptiver Befund, nicht aber als Kausalanalyse missverstanden werden darf.

Schaubild 10:
Legalbewährung und Rückfall nach allgemeinem Strafrecht und nach Jugendstrafrecht – Bezugsjahr 1994
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Datenquelle:
Jehle, Jörg-Martin; Heinz, Wolfgang; Sutterer, Peter [unter Mitarbeit von Sabine Hohmann, Martin Kirchner und Gerhard Spiess]: Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen - Eine kommentierte Rückfallstatistik, Mönchengladbach 2003, Übersichtstabelle 4.1.a, S. 121, 4.3.a, S. 123.

Die Ergebnisse der Legalbewährungsstudie erlauben keine Kausalaussagen über die Wirkung der Sanktionen, weil die Sanktioniertengruppen ein unterschiedlich hohes Rückfallrisiko aufweisen. Personen, die z.B. mit einer freiheitsentziehenden Sanktion verurteilt worden sind, dürften möglicher​weise einer Gruppe angehören, die ein höheres Rück​fallrisiko auf​weist als Personen, bei denen eine ambulante Sanktion verhängt worden ist. 
Die Studie zeigt aber, ob und inwieweit Annahmen zur spezialpräventiven Wirkung einer Sanktionierung unter den realen Gegebenheiten zutreffend sind. Wer z.B. eine Freiheits- oder Jugendstrafe in der An​nah​me verhängt, den Strafgefangenen dadurch von weiteren Straftaten (genauer: von der Ver​ur​teilung wegen weiterer Straftaten) abhalten zu können, weiß nunmehr, dass diese Annahme bei Er​wachsenen in fast 6 von 10 Fällen und bei jungen Menschen sogar in nahezu 8 von 10 Fällen falsch ist. 

Die Studie zeigt ferner, dass härtere Sanktionen nicht geeignet sind, ein bei schwereren Delikten angenommenes höheres Rückfallrisiko auszugleichen. 
Die Studie erlaubt ferner zu prüfen, ob die zunehmend erfolgte Ausweitung von Diversion auf mittelschwere Kriminalität zu einer Angleichung der Rückfallraten führt. Dies ist offenkundig nicht der Fall. 
2.
Ergebnisse der empirischen Sanktions- und Wirkungsforschung

2.1
Methodische Probleme der Behandlungs- und Wirkungsforschung

Eine Rückfallstatistik ersetzt keine Forschung darüber, mit welcher (von verschiedenen) Sank​tion(en) bei vergleichbaren Tat- und Tätergruppen die spezialpräventiv bessere Wirkung er​zielt wird. Dies ist Aufgabe der empirischen Sanktions- und Wirkungsforschung. Vor​aus​setzung für den empirischen Nachweis einer kausalen Wirkung ist, dass sich die miteinander zu ver​gleichenden Gruppen wirklich nur in einem ein​zigen Punkt unter​scheiden, dem der Sanktion. Nur wenn dies gelingt, kann der empiri​sche Nachweis geführt werden, dass die Wirkung der Sank​tion (und nicht etwaige Selek​tionseffekte) gemessen wird. Hierzu sind experi​mentelle oder quasi-experimentelle Ansätze erforderlich. Letztere sind vor allem dann möglich, wenn die Sanktio​nierungspraxis für gleich​arti​ge Fälle zeit​lich oder regi​o​nal uneinheitlich ist. Bei Untersuchun​gen, in denen erst durch den Forscher Ver​gleichs​gruppen nach bestimm​ten, als rück​fallfördernd angesehenen Kriterien gebildet werden, besteht immer der Ein​wand, dass relevante Kriterien nicht erfasst worden sind.

Ebenso bekannt wie diese Kriterien für valide Untersuchungen ist aber auch, dass die vorliegen​den (in- wie ausländischen) Untersuchungen zu den Sanktions​wir​kungen diesen Kriterien ganz überwiegend nicht oder nur teilweise entsprechen. Sie beruhen selten – hin​sicht​lich der deutschen jugend​strafrechtlichen Wirkungsforschung bislang überhaupt nicht - auf einem kon​trol​lier​ten Zufalls​experiment, sondern auf einem Design, dessen interne Vali​dität schwä​cher ist. Um vor​liegende Untersuchungen dennoch einordnen und differenziert bewer​ten zu können, wur​de von Sherman u.a.
 die Maryland Scientific Methods Scale entwickelt. Eine überarbeitete und erwei​terte Fassung
 ist mittlerweile zum Standardwerk der „evidence-based crime-preven​tion“-Bewe​gung geworden. Diese Skala stützt sich u.a. auf folgende Prämissen: 

Nur durch Studien mit sorgfältig gesicherter interner Validität kann die Wirksamkeit von Interventionen korrekt eingeschätzt werden. Das sind in der Regel Evaluationen, die Zufalls​experimente oder wenigstens quasi-experimentelle Designs verwenden.

Berücksichtigt werden muss der komplette Forschungsstand, nicht bloß einzelne Studien, deren Ergebnisse möglicherweise den Erwartungen des Auswerters besser entsprechen als andere. Suchstrategien und Ausschlusskriterien sind deshalb exakt zu beschreiben.

Es geht bei dieser Skala darum, empirisch gültige Evaluationen der Wirksamkeit kriminal​prä​ventiver Instrumente zu sichten und aufgrund möglichst vollständiger Auswertungen die dabei als effektiv nachgewiesenen Instrumente herauszufinden. Die Aussagekraft der Ergebnisse wird auf 5 Bewertungsstufen eingestuft (vgl. Tabelle 1). 

Tabelle 1:
Maryland Scientific Methods Scale

Niveau 5: 
Studien mit experimentellem Design, bei denen also die Untersuchungs​gruppe durch Zufallsaus​wahl auf eine Experimental- und eine Kontrollgruppe verteilt worden war. 

Niveau 4:
Gut durchgeführte quasi-experimentelle Untersuchungen, bei denen eine Kon​troll​gruppe mituntersucht wurde, die zwar nicht per Zufall, sondern durch be​wusste Auswahl zustande gekommen war, bei denen aber große Sorg​falt auf Ver​gleichbarkeit gelegt wurde, z.B. durch matching von Personen oder Grup​pen nach Variablen, deren Einfluss auf Intervention und Effekt unter​stellt werden konnte, oder durch sorgfältige statistische Kontrolle solcher Va​riablen.

Niveau 3:
Untersuchungen, die eine Vergleichsgruppe heranzogen, die das evalu​ierte Interventionsprogramm nicht absolviert hatte, wobei allerdings deren Ähnlichkeit mit der Untersuchungsgruppe nicht groß oder unbekannt war. 

Niveau 2:
Vorher-Nachher-Studien ohne Vergleichsgruppe. 

Niveau 1:
Studien mit nur einem Messzeitpunkt bei einer Population, die Adressaten und Nicht​adressaten einer Intervention enthielt, ohne deren Vergleich​barkeit abzu​sichern oder statistisch zu kontrollieren.

Abhängig von der Bewertung des methodischen Niveaus wurden in den mithilfe dieser Skala durchgeführten Metaanalysen die Ergebnisse der bewerteten Studien kategorisiert als working, not working, promising oder unknown.

Als working wurden Programme eingestuft, für die durch wenigstens zwei Studien der Designgüte 3 oder höher statistisch signifikante Effekte bei genügend großen Stich​proben nachgewiesen wurden und die übrigen Studien geringerer Designgüte überwiegend Ergebnisse in gleicher Richtung aufwiesen.

Als not working wurden Programme eingestuft, für die durch wenigstens zwei Studien der Designgüte 3 (oder höher) nachgewiesen wurde, dass sie keine Wirkung haben oder gar kontraproduktive Effekte nach sich ziehen. 

Als promising wurden Interventionen betrachtet, die nur durch eine Evaluationsstudie auf wenigstens dem Niveau 3 als wirkungsvoll nachgewiesen wurden und für die aus anderen, methodisch schwächeren Studien Anhaltspunkte bestehen, dass sie bei besserem Design ebenfalls Effektivität nachweisen könnten. 

Für alle sonstigen Programme galt die Effektivität als unknown. 

2.2
Ergebnisse der spezialpräventiven Wirkungsforschung

Die Bilanzierung der Forschungen zur jugendstrafrechtlichen Wirkungsforschung in Deutschland ist ernüchternd.
 Der Forschungsstand ist defizitär, und zwar in doppelter Hinsicht: 

1. Es gibt zu wenig Evaluationsstudien.

2. Es gibt mehr Begleit- als Wirkungsforschung.

3. Es gibt zu zu wenig Wirkungsforschung, die methodischen Standards genügen. 

Auf Untersuchungen zur spezialpräventiven Wirkung von Diversion entfiel der größte Anteil aller seit 1990 durchgeführten Studien. Einige Arbeiten galten dem Täter-Opfer-Ausgleich sowie der Strafrestaussetzung, eine weitere dem Anti-Aggressivitätstraining, einige ältere Arbeiten der Effizienz des sozialen Trainingskurses. Nur ein kleiner, wenngleich kriminalpolitisch wichtiger Teil des Spektrums jugendkriminalrechtlicher Maßnahmen war also seit Beginn der 1990er Jahre Gegenstand der Wirkungsforschung.

Werden die den gegenwärtigen Stand methodischer Anforderungen wiedergebenden Gütekriterien der Maryland Scientific Methods Scale zugrunde gelegt, wonach nur Studien ab dem Niveau 3 (Vergleichsgruppe) als empirisch gültige Evaluationen angesehen werden können, dann genügt nur ein Teil der durchgeführten Studien diesen Kriterien. Unter den als empirisch gültig anzusehenden Evaluationen dominieren Studien auf Niveau 3, also Vergleichsgruppenstudien. Zufallsexperimente wurden nicht durchgeführt, lediglich zwei Studien hatten ein quasi-experimentelles Design. Ein nicht unbeträchtlicher Teil der durchgeführten Studien erreicht nur das Niveau 2 oder 1 der Maryland Scientific Methods Scale.

Als derzeitiger Forschungsstand kann aufgrund der deutschen Studien
 festgehalten werden:

Hinsichtlich Diversion kamen sämtliche einschlägige Untersuchungen zum Ergebnis, dass die formelle Erledigung (Verurteilung) in spezialpräventiver Hinsicht einer Verfahrenseinstellung nicht überlegen ist. Bei vergleichbaren Tat- und Tätergruppen waren die Rückfallraten nach einer Verfahrenseinstellung regelmäßig nicht höher als nach einer Verurteilung. Ferner wurde festgestellt, dass durch eine informelle Erledigung das Risiko des Übergangs zu formeller und zu wiederholter formeller Sanktionierung reduziert wird. Dies wurde in allen Studien bestätigt, unabhängig davon, wie die Legalbewährung gemessen wurde (BZR-Eintragungen oder Täterbefragungen) und unabhängig davon, ob ein quasi-experimentelles Design oder ein Kontrollgruppendesign zugrunde gelegt wurde.
 Auch die neueren Untersuchungen zu den sog. „Schülergerichten“
 bzw. zu den Diversionstagen
 konnten die These von der Austauschbarkeit von Alternativen nicht widerlegen, sie konnten insbesondere keine bessere spezialpräventive Wirksamkeit dieser Vorgehensweisen belegen, wohl aber deren rechtliche Problematik. 

Untersuchungen zu ambulanten Maßnahmen, die vor allem im Bereich des TOA durchgeführt wurden, belegen, dass die Rückfallraten hier auf keinen Fall schlechter sind als nach einer anderen, eingriffsintensiveren, eher punitiven Sanktion.
 Deshalb kann der TOA als aussichtsreicher und kriminalpolitisch verantwortbarer Weg bewertet werden.

In den 1980er Jahren durchgeführte Untersuchungen zu Arbeitsweisungen bzw. zum sozialen Trainingskurs im Vergleich zum Jugendarrest ergaben keine Anhaltspunkte dafür, dass der Jugendarrest spezialpräventiv wirksamer ist.
 

Nach Strafrestaussetzung war die Rückfallrate nicht höher als nach vollständig vollstreckter Jugendstrafe. Hinsichtlich Vollzugsmodalitäten ergab eine neuere Untersuchung, dass nach Entlassung aus dem offenen Vollzug die Rückfallrate jedenfalls nicht höher ist als nach geschlossenem Jugendstrafvollzug.
  
Über die spezialpräventive Wirksamkeit spezieller Behandlungsmaßnahmen fehlen eindeutige Befunde. So konnten z.B. in einer Untersuchung zum Anti-Aggressivitäts-Training bei einer Gruppe jugendlicher Strafgefangener keine positiven Effekte im Vergleich zu den nicht in das Training einbezogenen Gefangenen festgestellt werden.
 Ob dies allerdings am Behandlungsprogramm lag oder auf methodische Probleme zurückzuführen ist, konnte nicht eindeutig geklärt werden.
Aus der Feststellung eines defizitären Forschungsstandes folgt, dass es notwendig ist, Sanktions​effek​te in methodischen Standards genügender Weise zu evaluieren. (Jugend‑)Strafrecht ist Aus​übung des staatlichen Gewaltmonopols. Dessen Handhabung setzt voraus, dass der Staat nicht unverhältnismäßig in Grundrechte der Bürger eingreift; als notwendig kann nur begründet werden, was tatsächlich wirksam ist. Deshalb muss sich die Kriminalpolitik (und die Kriminalrechtspraxis) der empirischen Entscheidungsgrundlagen vergewissern.

1. Daraus folgt zunächst eine Aufforderung an die Politik, die erforderlichen finanziellen und personellen Ressour​cen bereitzustellen, damit sich in Deutschland eine Evaluations​kultur entwickeln kann. Von den Zustän​den in England, wo seit dem „Crime Reduction Programme“ von 1999 eine Pflicht zur Evaluation eingeführt wurde, ist Deutschland noch meilenweit entfernt.

2. Daraus folgt ferner eine Aufforderung an die Wissenschaft, sich vermehrt der Herausforderung der Evaluationsforschung zu stellen.

III.
Kriminalpolitik und Rechtsanwendung unter den Bedingungen des „aufge​klärten Nichtwissens“ 

Aufgeklärtes Nichtwissen meint, dass wir zwar wissen, was wir wissen sollten, um rational handeln zu können, dass wir aber über dieses notwendige Wissen nicht oder nur in Teilbereichen verfügen. 

Aus „aufgeklärtem Nichtwissen“ folgt nicht, dass Beliebigkeit möglich ist, weder Beliebigkeit der kriminalpolitischen Forderungen noch Beliebigkeit der Rechtsanwendung. Denn diese verbieten schon die Rahmenbedingungen „Präventionsstrafrecht“. Durch die Sanktionen des JGG soll, wie § 2 I S. 1 JGG formuliert, „vor allem erneuten Straftaten eines Jugendlichen oder Heran​wach​senden“ entgegengewirkt werden. Die Sanktionen müssen also geeignet und erforderlich sein, um dieses Ziel zu erreichen. Wo die hierfür erforderlichen Kausalhypothese nicht oder nicht adäquat geprüft wurde, wo also lediglich deskriptive Befunde vorliegen, muss geprüft werden, ob diese mit den Hypothesen der (besseren) Wirksamkeit der einen Reaktionsalternative vereinbar sind. Wer z.B. einen Warnschussarrest fordert (oder anwendet), sollte zumindest einen deskriptiven Befund vorweisen, mit dem diese Forderung vereinbar wäre. 

Eine Einschätzung der Kriterien „Geeignetheit“ und „Erforderlichkeit“ kann z.B. dort erfolgen, wo die Praxis das ‚natürliche Experiment’ einer Ausweitung der Zielgruppen alternativer Rechtsfolgen unternommen hat:

Wenn die geringeren Rückfallraten nach Diversion darauf zurückzuführen wären, dass zunächst nur Beschuldigte mit (wie auch immer festgestellter) positiver Prognose selektiv in den Genuss der Diversion kamen, dann müsste dieser Selektionseffekt verschwinden, wo (bei regionalen Unterschieden der Sanktionierungspraxis) und wenn (wie inzwischen bei Erst- und Bagatelltätern der Fall) nicht mehr ausnahmsweise und selektiv, sondern regelmäßig (und damit empirisch betrachtet ‚wahllos‘) Diversion zum Einsatz kommt. Dies ist nach den vorliegenden Studien nicht der Fall, wie etwa die Untersuchung von Bareinske für Baden-Württemberg belegt (vgl. Schaubild 11). 
Schaubild 11:
Diversionsraten gem. §§ 45, 47 JGG sowie Legalbewährungsraten nach informeller und formeller Sanktionierung.

Freiburger Kohortenstudie, 14- und 15jährige Jugendliche der Geburtsjahrgänge 1970, 1973, 1975 und 1978. Legalbewährungszeitraum 2 Jahre.
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Datenquelle: 
Bareinske, Christian: Sanktion und Legalbewährung im Jugendstrafverfahren in Baden-Württemberg, Freiburg i.Br. 2004, S. 69, 119.

Ähnlich lässt sich argumentieren, wenn Sanktionen bei vergleichbaren Tat- und Tätergruppen regional unterschiedlich angewendet werden. Würde eine Verurteilung den Rückfall eher verhindern als eine informelle Sanktion, dann müssten – bei sonst gleichen Ausgangs​bedingungen - die Rückfallraten mit der Höhe der Diver​sionsraten systematisch zunehmen. Insbesondere müsste bei einer weitgehenden Ausweitung der Diversion über die Gruppe von Ersttätern mit günstiger Prognose hinaus ein – mutmaßlich selektionsbedingter – Vorteil der Legalbewährung der Divertierten gegen​über den förmlich Sanktionierten verschwinden. Die empirische Prüfung ergab indes keinen stati​stisch signifi​kanten Zusammen​hang zwischen der Höhe der Di​versions- und der Höhe der Nachentscheidungsrate (vgl. Schaubild 12).
Schaubild 12:
Diversionsraten gem. §§ 45, 47 JGG und Nachentscheidungsraten (informelle oder formelle Sanktionierung) innerhalb von drei Jahren nach der Art der erstmali​gen Sanktionierung bei "einfachem Diebstahl" (§§ 242, 247, 248a StGB) bei Ju​gendlichen in den Ländern. 

Jugendliche des Geburtsjahrgangs 1961 mit Eintragungen im Bundeszentral​register
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Datenquelle:
Storz, Renate: Jugendstrafrechtliche Reaktionen und Legalbewährung, in: Heinz, Wolfgang; Storz, Re​nate: Diversion im Jugendstrafverfahren der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1992. S. 155, Tab. 11, S. 176, Tab. 19, S. 180, Tab. 20. 

Jugendarrest weist – nach der vollstreckten Jugendstrafe – die höchsten Rückfall​raten auf  (vgl. Schaubild 10). Deshalb werden die von Teilen der Politik und der jetzigen Regierungs​koalition
 propagierten Er​war​tungen, durch die Kombination von Jugendarrest und ausge​setz​ter Jugend​strafe (Warnschussarrest) die Rückfallraten senken zu können, durch die Rückfall​sta​tistik keines​falls gestützt. Denn sowohl nach Freizeit- und Kurzarrest als auch nach Dauer​arrest sind die Rückfallraten, unab​hängig vom Alter der Verurteilten, extrem ungün​stig - höher sogar als nach ausgesetzter Jugendstrafe. Etwas Sinnvolles kann von diesem Rezept also schwerlich erwartet werden - allenfalls, dass die noch mäßig guten Rück​fallraten von aus​gesetz​ter Jugendstrafe (60%) durch die Kombination mit dem Jugendarrest mit seiner deutlich höheren Rück​fall​wahrscheinlichkeit (70%) verschlechtert werden. 

Ferner ist aus der Unter​suchung von Schwegler
 bekannt, dass durch Dauer​arrest weder die Rechtseinsicht noch die moralische Urteilsfähigkeit der Arrestanten beein​flusst wird; eine verhaltensprägende Neuorientierung konnte ebenfalls nicht nachgewiesen wer​den. Nach Schweg​ler deuten die Untersuchungs​ergebnisse darauf hin, „dass es sich bei der Arrestkonzeption um einen gesetzlich festge​schrie​benen Irrtum handelt“.
 

Die „guten Vorsätze“, auf die nach Gesprä​chen mit Arrestanten immer wieder verwiesen wird, sollten – dies sagt bereits die Alltagserfahrung – im Kontext ihrer Äußerung beurteilt und in ihrer mittelfristigen verhaltenssteuernden Wirkung nicht überschätzt werden. In ihrer Bremer Längs​schnitt​untersuchung fanden Schumann u.a. jedenfalls keinen Zusammenhang zwischen Selbst​prognose des Arrestanten und seiner Folgedelinquenz.
 

Selbst die An​nah​me einer Schockwirkung des Arrests wird durch die Forschung nicht gestützt. Soweit sie festgestellt wurde, lässt dieser Effekt rasch nach und macht einer Gewöh​nung Platz.
 Schumann stellte 1984 bei einer Befragung fest, dass der Arrest im Gegen​teil eher dazu beiträgt, dem Gefängnis den Schrecken zu nehmen.
 Bestätigt wird dieser Befund durch eine neuere Meta-Analyse von Programmen, in denen delinquente Jugendliche als Besu​cher ins Gefängnis geschickt werden, um den „jailhouse shock“ zu erleben. Danach gibt es keine positiven Effekte; im Vergleich zur Kontrollgruppe war die Kriminalitäts​belastung der Jugendlichen, die ein solches Programm durchlaufen hatten, sogar erwar​tungs​widrig größer.
 Die von deutschen Praktikern geäußerten Bedenken gegen den (Einstiegs‑)​Arrest als vermeintlich heilsamen Schock sind demnach durchaus begründet.

Wenn Strafaussetzung zur Bewährung traditionell nur deswegen mit günstigerer Legalbewährung verbunden ist, weil eine günstige Aussetzungsprognose die „good risks“ zutreffend selektiert, dann müsste dieser Vorteil mit der Ausweitung der Aussetzungspraxis auf bereits rückfällige, vorbelastete Verurteilte, die nach älterer Praxis keine Chance auf eine Strafaussetzung hatten, reduziert werden. Dies ist, gemessen an den Widerrufsraten, nicht der Fall (vgl. Schaubild 13).
Schaubild 13: 
Bewährungsraten (Jugendstrafrecht) nach Strafaussetzung zur Bewährung. Früheres Bundesgebiet mit Berlin-West, seit 1992 mit Gesamtberlin, aber ohne Hamburg. 

[image: image13.emf]
Datenquellen: 
Bewährungshilfestatistik

Dass die Selektionshypothese - jedenfalls in diesen Beispielen - nicht bestätigt, sondern durch die tatsächliche Entwicklung entkräftet wurde, beweist nicht die Überlegenheit der Reaktions​alternativen Diversion oder Strafaussetzung. Aber es wird deutlich, dass auch die schwächeren, deskriptiven empirischen Befunde mit der Behauptung der spezial​präventiven Erforderlichkeit und Überlegenheit der jeweils eingriffsintensiveren Alternativen nicht vereinbar sind. Diese Befunde sind vielmehr durchweg vereinbar mit der – auch durch die internationale Forschungslage gestützten - Annahme, dass der Austausch eingriffsintensiver Sanktionen gegen weniger eingriffsintensive unter spezialpräventiven Gesichtspunkten vertretbar ist. Insbesondere die neueren US-amerikanischen Sekundäranalysen
 haben gezeigt, dass von einer „tough on crime“-Kriminalpolitik, die auf Strafschärfungen setzt, namentlich auf freiheitsentziehende Sanktionen, keine positiven Effekte zu erwarten sind. Programme, die auf spezialpräventive Abschreckung abzielen, sei es durch kurzen Freiheitsentzug (shock probation), durch längere, mit militärischem Drill verbundene Internierung (boot camps) oder in Form von Gefängnisbesuchsprogrammen (scared straight) hatten nicht die erwünschten Effekte, die Rückfallraten der Vergleichsgruppen waren nicht niedriger, in einer Reihe von Untersuchungen sogar höher. 
So notwendig es nach dem Gesagten ist, den Stand des Wissens durch methodischen Standards genügende Wirkungsforschung zu erweitern, so falsch wäre es, die bisherigen deskriptiven Befunde als kriminalpolitisch oder für die Rechtsanwendung unbeachtlich beiseite zu schieben. Vielmehr kommt es darauf an zu prüfen, wieweit sie empirische Anhaltspunkte für die Annahme einer Überlegenheit der eingriffsintensiveren Alternative oder mögliche negative Auswirkungen eines Austauschs unter den verfügbaren Sanktionsalternativen geben. Und hinsichtlich dieser deskriptiven Befunde entsprechen die Ergebnisse der deutschen Forschungen dem, was als Ergebnis des internationalen Forschungsstandes  hinreichend dokumentiert ist: Wo härtere Sanktionen durch weniger eingriffsintensive ersetzt wurden, ist die Befürchtung spezialpräventiv negativer Wirkungen nicht bestätigt worden. Für die behauptete Überlegenheit härterer, eingriffintensiverer Sanktionen gibt es keine empirische Basis. Der For​schungsstand spricht da​für, im Zwei​fel weniger, nicht mehr zu tun. Eine Kriminalpolitik, die auf mehr, auf härtere und auf längere Strafen setzt, stiftet mehr Schaden als Nutzen; sie ist ein Katastrophenrezept. Aus der "Austausch​barkeitsthese" folgt, dass die Intensität von strafrechtlicher Übelzufügung zurück​genommen werden kann, ohne damit einen messbaren Verlust an Prävention befürchten zu müssen. Kurz formuliert: "Nach kriminolo​gischen Erkennt​nis​sen ist von Sanktions​ver​schär​fun​gen we​der un​ter spezial- noch unter general​präventi​ven Gesichts​punkten eine Redu​zie​rung von Jugend​kriminalität zu erwar​ten."
. Oder noch kürzer: "Milde zahlt sich aus.“
 

Diese Ergebnisse sind folgenreich. Denn die Wahl der Sanktion muss stets gerechtfertigt werden dadurch, dass ein solcher Eingriff als notwendig und verhältnismäßig begründbar ist. Wo - und das ist die Forschungslage - die bessere Wirksamkeit der härteren Sanktion nicht belegbar ist, müsste, sofern keine besonderen Umstände vorliegen, nach dem Ver​hältnismäßigkeitsprinzip die mildere Sanktion der jeweils härteren vor​gezogen werden. Nicht der Nachweis eines größeren Erfolgs weniger eingriffsinten​siver Maß​nahmen ge​gen​über den intensiveren Reaktionen ist zu erbringen, sondern es bedürfen umgekehrt die ein​griffs​intensiveren Maßnahmen der Begründung ihrer präven​tiven Effizienz. 
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